
 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
3397/2010 

 
Der Oberbürgermeister  
Dezernat, Dienststelle 
I/32/327 

 Freigabedatum  
 

 
 
Dringlichkeitsentscheidung 
und Genehmigung 

 In öffentlicher Sitzung
  

 
Betreff 
Nutzung der Straße Am Markt (Marktplatz) in Köln-Porz-Zündorf gemäß Nutzungskonzept 
hier: Antrag der Zündorfer Ortsvereine, vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Günter 
Peters, zur Nutzung der Straße Am Markt, Köln-Porz-Zündorf, zur Durchführung einer 
Kleinkirmes in der Zeit vom 10. bis 12.09.2010 

Begründung für die Dringlichkeit: 
Die Dringlichkeit ist geboten, weil der Veranstalter im Rahmen der Vorbereitungen für die im 
Zeitraum 10. – 12.09.2010 geplante Veranstaltung Planungssicherheit benötigt und die nächste 
Sitzung der Bezirksvertretung Porz erst für den 07.09.2010 terminiert ist. 
 
 

Zur Entscheidung 
im Hauptausschuss  
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NW  
und Genehmigung durch den Rat 

 
durch den Oberbürgermeister  
und ein Ratsmitglied gemäß  
§ 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW  
und Genehmigung durch den Rat 

durch den Bezirksbürgermeister  
und ein Mitglied der  
Bezirksvertretung gemäß § 36  
Abs. 5 Satz 2 GO NW 

  
 

durch den Oberbürgermeister und den 
Ausschussvorsitzenden oder ein Mitglied 
des Ausschusses gemäß § 60 Abs. 2 Satz 
1 GO NW und Genehmigung durch den 
Ausschuss 

 und Genehmigung durch die Bezirksvertre-
tung 

 
 
 

Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Die Verwaltung wird vorbehaltlich der Zustimmung des Landschaftsbeirates beauftragt, der 
Gemeinschaft der Zündorfer Ortsvereine die Straße Am Markt (Marktplatz), zwischen Burgweg 
und Marktstraße zur Durchführung einer Kleinkirmes zur Wiederbelebung des Zündorfer 
Brauchtums zur Verfügung zu stellen. 
 
Datum  Abstimmungsergebnis  Unterschrift  Unterschrift 

       
 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3 GO NW vorstehende Dringlichkeitsentscheidung des  

 Hauptausschusses  Oberbürgermeisters und eines Ratsmitgliedes  Die Bezirksvertretung genehmigt 
gemäß § 36 Abs.5 Satz 2 i.V.m  
§ 60 Abs. 1 Satz 3 GO NW  

 Der Ausschuss genehmigt vorstehende Dringlichkeitsentscheidung 
nach § 60 Abs. 2 Satz 2 GO NW 

 
vorstehende Dringlichkeitsent- 
scheidung des Bezirksbürgermeisters 
und eines Mitglieds der BV 

 



 2

 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

    €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  
 

Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Die Gemeinschaft Zündorfer Ortsvereine beabsichtigt, die Platzfläche Am Markt (Marktplatz) in 
Köln-Porz-Zündorf zu beleben und das Zündorfer Brauchtum zu pflegen. Hierzu hat der Vorsit-
zende der Gemeinschaft Zündorfer Ortsvereine, Herr Josef Müller den Antrag auf Genehmigung 
zur Durchführung einer Kleinkirmes in der Zeit vom 10. bis 12.09.2010 in diesem Bereich ge-
stellt. Im Rahmen der geplanten Veranstaltung sollen u.a. eine Kleinbühne, kleine Kinderkarus-
selle sowie ein Imbiss- und Weinstand zum Aufbau gelangen.  
 
Veranstaltungen in Köln-Porz-Zündorf, Groov Bereich, sind nur im Rahmen des am 09.05.1995 
von der Bezirksvertretung Porz beschlossenen Nutzungskonzeptes zulässig.  
Darüber hinausgehende Nutzungen können zugelassen werden, sofern es sich um kleiner Ver-
anstaltungen handelt. 
Die beabsichtigte Nutzung ist nicht von den im Nutzungskonzept erfassten Nutzungen abge-
deckt, so dass eine Entscheidung der Bezirksvertretung Porz notwendig ist. 
 
 
 
 
 


